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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Luise Amtsberg, Özcan Mutlu, Britta 
Haßelmann, Katja Keul, Renate Künast, Monika Lazar, Cem Özdemir, Claudia Roth 
(Augsburg) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zukunft des Optionszwangs (Ergänzung zur Kleinen Anfrage  
auf Bundestagsdrucksache 18/956)

„Ich werde der SPD keinen Koalitionsvertrag vorlegen, in dem die doppelte 
Staatsbürgerschaft nicht drin ist.“ Mit diesem Versprechen sicherte sich Sigmar 
Gabriel auf einem SPD-Parteitag Ende 2013 die Zustimmung seiner Partei für 
die Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU.
Der schwarz-rote Koalitionsvertrag sah vor: „Für in Deutschland geborene und 
aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern“ – so heißt es da – „entfällt in Zu-
kunft der Optionszwang.“ Und weiter: „Im Übrigen bleibt es beim geltenden 
Staatsangehörigkeitsrecht.“ Das heißt: die Große Koalition lehnt die überfällige 
generelle Hinnahme von Mehrstaatigkeit ab.
Aber selbst das ging der Union zu weit. Der Bundesminister des Innern ver-
suchte daher, dem sozialdemokratischen Koalitionspartner eine restriktive Inter-
pretation des Koalitionsvertrags aufzuzwingen. Mit Erfolg. Ende März dieses 
Jahres hat er sich mit dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz 
auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der im Grundsatz das Fortbestehen des Op-
tionszwangs vorsieht.
Optionspflichtig soll nach dem im Gesetzentwurf vorgeschlagenen § 29 Absatz 1
Satz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) fortan sein, wer die deutsche 
Staatsangehörigkeit nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG erworben hat, nicht nach 
§ 29 Absatz 1a StAG im Inland aufgewachsen ist, keine Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder der Schweiz besitzt 
und innerhalb eines Jahres nach Vollendung des 21. Lebensjahres einen Hinweis 
nach § 29 Absatz 5 Satz 5 StAG über seine Erklärungspflicht erhalten hat. Nach 
einem neuen § 29 Absatz 1a StAG sollen deutsche Staatsangehörige dann „im 
Inland aufgewachsen“ sein, wenn sie bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
acht Jahre gewöhnlich im Inland aufhältig waren, sechs Jahre im Inland eine 
Schule besucht haben oder über einen im Inland erworbenen Schulabschluss 
bzw. eine im Inland abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. In einem neuen 
§ 29 Absatz 1a Satz 2 StAG wird ergänzt: „Als im Inland aufgewachsen nach 
Satz 1 gilt auch, wer im Einzelfall einen vergleichbar engen Bezug zu Deutsch-
land hat und für den die Optionspflicht nach den Umständen des Falles eine be-
sondere Härte bedeuten würde.“ Wesentliche Änderungen soll auch § 29 Absatz 5
StAG erfahren: Sofern optionspflichtige deutsche Staatsangehörige die Feststel-
lung des Fortbestands der deutschen Staatsangehörigkeit nicht zuvor beantra-
gen, soll die Feststellung nach Vollendung des 21. Lebensjahrs anhand der Mel-
dedaten von Amts wegen erfolgen. Die Beteiligung der Meldebehörden soll in 
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§ 34 StAG geregelt werden. Sofern der Abgleich mit den Meldedaten die Fest-
stellung nicht ermöglicht, sollen die Betroffenen auf die Möglichkeit hingewie-
sen werden, die Erfüllung der Voraussetzungen des Fortbestands der deutschen 
Staatsangehörigkeit nachzuweisen; anderenfalls sollen sie auf ihre im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Optionszwangs entstehenden Verpflichtun-
gen und die möglichen Rechtsfolgen hingewiesen werden.
Die Einigung wird von vielen Seiten kritisiert. Aus Sicht der Integrationsminis-
terin von Rheinland-Pfalz, Irene Alt, wird die angestrebte Regelung einen un-
beschreiblichen bürokratischen Aufwand zur Folge haben (http://mifkjf.rlp.de/
aktuelles/einzelansicht/archive/2014/march/article/ministerin-alt-zu-berliner-
gesetzentwurf-zur-optionspflicht/), da die Staatangehörigkeitsbehörden weiter-
hin jeden Einzelfall prüfen und jeweils die Meldebehörden beteiligen müssen. 
Dies sei – so Irene Alt – eine Abwertung binationaler Lebenserfahrung und 
führe zur Diskriminierung junger Deutscher, die die genannten Bedingungen der 
Bundesregierung unter Umständen nur knapp verfehlen. Eine Bundesratsinitia-
tive (Bundesratsdrucksache 90/14) von Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 
und Baden-Württemberg hingegen sieht die bedingungslose Abschaffung des 
Optionszwangs vor.
Darüber hinaus wirft die Einigung auch rechtliche Fragen auf. Denn die Unter-
scheidung von Doppelstaatlern erfolgt hier letztlich nach den Kriterien von ius 
sanguinis und ius soli. Darin liegt womöglich eine verbotene Diskriminierung 
aufgrund der Abstammung. Auch wegen des Gebots der Gleichbehandlung vor 
dem Gesetz (Artikel 3 des Grundgesetzes – GG) ist es rechtfertigungsbedürftig, 
dass der Wegfall des Optionszwangs unter gewissen Umständen vom schuli-
schen Erfolg abhängig gemacht wird und das Fortbestehen der deutschen Staats-
angehörigkeit bei manchen deutschen Staatsangehörigen an Bedingungen 
geknüpft wird, die bei anderen deutschen Staatsangehörigen schlichtweg nicht 
bestehen. Schließlich ist es zweifelhaft, ob die vorgeschlagene Regelung mit den 
unionsrechtlichen Grundfreiheiten vereinbar ist, da die Wahrnehmung der Frei-
zügigkeit dazu führen kann, dass eine Person dem Optionszwang unterworfen 
wird und die Wahrnehmung der Freizügigkeit mithin weniger attraktiv wird.

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Wie viele Personen, die nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche 

Staatsangehörigkeit erworben haben, werden nach gegenwärtiger Einschät-
zung der Bundesregierung im Jahr 2015 das 21. Lebensjahr vollenden und 
damit nach gegenwärtiger Rechtslage grundsätzlich dem Optionszwang un-
terfallen?

2. Wie viele Personen, die 2015 das 21. Lebensjahr vollenden und nach § 4 Ab-
satz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, ha-
ben sich nach gegenwärtiger Kenntnis oder Einschätzung der Bundesregie-
rung weniger als acht Jahre in Deutschland aufgehalten?

3. Wie viele der aufgrund der Frage 2 zu ermittelnden Personen haben nach ge-
genwärtiger Kenntnis oder Einschätzung der Bundesregierung weniger als 
sechs Jahre eine Schule in Deutschland besucht?

4. Wie viele der aufgrund der Frage 3 zu ermittelnden Personen verfügen nach 
gegenwärtiger Kenntnis oder Einschätzung der Bundesregierung weder über 
einen im Inland erworbenen Schulabschluss noch über eine im Inland abge-
schlossene Berufsausbildung?

5. Falls die Bundesregierung über keine Zahlen zu den Fragen 2 bis 4 verfügt, 
auf welche anderen quantitativen Überlegungen stützt sie dann die im Ge-
setzentwurf vorgeschlagene Neuregelung?
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 6. Aufgrund welcher Erwägungen hält es die Bundesregierung angesichts der 
aufgrund der Fragen 1 bis 4 zu ermittelnden Zahlen für angemessen, dass 
nach der vorgeschlagenen Regelung in § 29 Absatz 5 StAG weiterhin in je-
dem einzelnen Fall die Voraussetzungen des Fortbestands der deutschen 
Staatsangehörigkeit geprüft werden müssen?

 7. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Verwaltungsaufwand für die 
Feststellung ein, dass jemand sich vor Vollendung des 21. Lebensjahres min-
destens acht Jahre in Deutschland aufgehalten hat (bitte Kosten und Arbeits-
aufwand konkret beziffern)?

 8. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Verwaltungsaufwand für die 
Feststellung ein, dass jemand vor Vollendung des 21. Lebensjahres mindes-
tens sechs Jahre im Inland eine Schule besucht hat (bitte Kosten und Ar-
beitsaufwand konkret beziffern)?

 9. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Verwaltungsaufwand für die 
Feststellung ein, dass jemand vor Vollendung des 21. Lebensjahres im Inland
einen Schulabschluss erworben bzw. eine Berufsausbildung abgeschlossen 
hat (bitte Kosten und Arbeitsaufwand konkret beziffern)?

10. Wie steht der aufgrund der Fragen 7 bis 9 zu ermittelnde Verwaltungsauf-
wand im Verhältnis zum Verwaltungsaufwand, der bei der Durchführung 
der bislang bestehenden Regelung des Optionszwangs entsteht?
Hält die Bundesregierung dieses Verhältnis für angemessen (bitte begrün-
den)?

11. Wie steht der aufgrund der Fragen 7 bis 9 zu ermittelnde Verwaltungsauf-
wand im Verhältnis zum Verwaltungsaufwand, der bei einer vollständigen 
Abschaffung des Optionszwangs zu erwarten wäre?

12. Aufgrund welcher Erwägungen hält die Bundesregierung unter Berücksich-
tigung ihrer Antwort zu Frage 11 die im Gesetzentwurf vorgeschlagene 
Neuregelung für angemessen?

13. Hat die Bundesregierung den Nationalen Normenkontrollrat mit dem Ge-
setzentwurf zur modifizierten Beibehaltung des Optionszwangs befasst?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Wenn nein, warum nicht?

14. Wie viele Menschen haben nach Kenntnis der Bundesregierung zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt aufgrund der bislang bestehenden Regelung des Op-
tionszwangs bis heute ihre deutsche Staatsangehörigkeit verloren oder ihre 
ausländische Staatsangehörigkeit aufgegeben oder verloren?

15. Warum enthält die vorgeschlagene Regelung keine dem Gesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Bundestagsdrucksache 18/185 (neu))
vergleichbare „Altfallregelung“ für Menschen, die aufgrund der bislang be-
stehenden Regelung des Optionszwangs entweder ihre deutsche Staatsange-
hörigkeit verloren oder ihre ausländische Staatsangehörigkeit aufgegeben 
oder verloren haben, aber nach neuem Recht dem Optionszwang nicht mehr 
unterfallen würden?

16. Aufgrund welcher Überlegungen hält die Bundesregierung es für sachge-
recht, Personen, die nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staats-
angehörigkeit erworben haben und ihr Leben lang in Deutschland gelebt ha-
ben, die doppelte Staatsangehörigkeit zu ermöglichen, während sie bei der 
Einbürgerung von Personen, die trotz ihres langen Aufenthalts und ihrer so-
zioökonomischen Integration in Deutschland aufgrund eines vorangehen-
den Aufenthalts in ihrem Herkunftsland mit diesem verbunden bleiben, 
grundsätzlich nicht hingenommen wird?
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17. Welche sachlichen Gründe rechtfertigen nach Ansicht der Bundesregierung 
die grundsätzliche Beibehaltung des Optionszwangs bei einem Aufenthalt 
in Deutschland von weniger als acht Jahren bzw. einem Schulbesuch in 
Deutschland von weniger als sechs Jahren gegenüber einer längeren Dauer 
des Aufenthalts bzw. Schulbesuchs?
Auf welche empirischen Grundlagen sind die entsprechenden Erkenntnisse 
der Bundesregierung gestützt?

18. Welche Fallkonstellationen soll die Härteklausel in der vorgeschlagenen 
Regelung des § 29 Absatz 1a Satz 2 StAG erfassen?

19. Aus welchem sachlichen Grund soll nach Ansicht der Bundesregierung je-
mand, der nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staatsangehö-
rigkeit erworben hat, sieben Jahre in Deutschland gelebt und fünf Jahre in 
Deutschland die Schule besucht hat, ansonsten aber in Österreich gelebt und 
dort die Matura erworben hat, weiterhin unter den Optionszwang oder allen-
falls unter die Härteklausel des § 29 Absatz 1a Satz 2 StAG fallen?

20. Aus welchem sachlichen Grund soll nach Ansicht der Bundesregierung je-
mand, der nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staatsangehö-
rigkeit erworben hat, sieben Jahre in Deutschland gelebt und fünf Jahre in 
Deutschland die Schule besucht hat, ansonsten aber eine deutsche Aus-
landsschule besucht und dort eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 
erworben hat, weiterhin unter den Optionszwang oder allenfalls unter die 
Härteklausel des § 29 Absatz 1a Satz 2 StAG fallen?

21. Aus welchem sachlichen Grund soll nach Ansicht der Bundesregierung je-
mand, der nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staatsangehö-
rigkeit erworben hat, sieben Jahre in Deutschland gelebt und fünf Jahre in 
Deutschland die Schule besucht hat ohne einen Abschluss zu erwerben, aber 
mit einem französischen Schulabschluss vor Vollendung des 21. Lebensjah-
res in Deutschland ein Bachelorstudium in Germanistik aufnimmt und er-
folgreich abschließt, weiterhin unter den Optionszwang oder allenfalls unter 
die Härteklausel des § 29 Absatz 1a Satz 2 StAG fallen?

22. Aus welchem sachlichen Grund soll nach Ansicht der Bundesregierung je-
mand, der nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staatsangehö-
rigkeit erworben hat, sieben Jahre in Deutschland gelebt und fünf Jahre in 
Deutschland die Schule besucht hat, aber voraussichtlich erst einen Monat 
nach Vollendung des 21. Lebensjahres einen Schulabschluss im Inland er-
werben bzw. eine Berufsausbildung im Inland abschließen wird, weiterhin 
unter den Optionszwang oder allenfalls unter die Härteklausel des § 29 Ab-
satz 1a Satz 2 StAG fallen?

23. Aufgrund welcher Erwägungen hält die Bundesregierung die modifizierte 
Beibehaltung des Optionszwangs für vereinbar mit dem Verbot der Diskri-
minierung aufgrund der Abstammung (Artikel 3 Absatz 3 GG), angesichts 
dessen, dass der Optionszwang ausschließlich deutsche Staatsangehörige 
betrifft, deren Eltern zum Zeitpunkt ihrer Geburt nicht deutsche Staatsange-
hörige waren?

24. Wie rechtfertigt die Bundesregierung die Differenzierung zwischen Perso-
nen, die die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Absatz 3 oder § 40b 
StAG erworben haben, und Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit 
nach § 4 Absatz 1 StAG erworben haben, vor dem Hintergrund, dass ein ent-
scheidender Vorwurf des Bundesrates an die NPD im aktuellen Verbotsver-
fahren ihr „ethnischer Volksbegriff“ (Antragsschrift, S. 115, abrufbar auf: 
www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/themen/20140124-npd- 
antragsschrift.pdf?__blob=publicationFile&v=3) ist und nach Auffassung 
des Bundesrates zwar gilt, dass die „Zugehörigkeitskriterien […] sich durch 
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den demokratischen Prozess ändern [lassen]“, aber auch gilt, dass – sofern 
die Zugehörigkeitskriterien „einmal auf eine bestimmte Art und Weise aus-
gestaltet [sind], […] gegen deutsche Staatsangehörige keine anderen Zu-
gehörigkeitskriterien mehr ins Feld geführt werden [können]“ (Antrags-
schrift, S. 114)?

25. Wie rechtfertigt es die Bundesregierung im Hinblick auf das Gebot der 
Gleichbehandlung vor dem Gesetz (Artikel 3 GG), dass jemand, der nach 
§ 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staatsangehörigkeit erworben 
hat, vor Vollendung des 21. Lebensjahres sieben Jahre in Deutschland gelebt 
und fünf Jahre in Deutschland die Schule besucht hat ohne einen Schulab-
schluss zu erwerben, nach Vollendung des 21. Lebensjahres aber weiterhin 
in Deutschland lebt, weiterhin unter den Optionszwang oder allenfalls unter 
die Härteklausel des § 29 Absatz 1a Satz 2 StAG fällt, während dies für je-
manden, der nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche Staatsangehö-
rigkeit erworben hat und bis zur Vollendung des achten Lebensjahres in 
Deutschland gelebt hat, danach aber ins Ausland verzogen ist, nicht der Fall 
ist?

26. Wie rechtfertigt es die Bundesregierung im Hinblick auf das Gebot der 
Gleichbehandlung vor dem Gesetz (Artikel 3 GG), dass der Optionszwang 
nur Personen betrifft, die nach § 4 Absatz 3 oder § 40b StAG die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben haben, nicht aber Personen, die nach § 4 Ab-
satz 1 StAG die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, aber neben 
der deutschen Staatsangehörigkeit ebenfalls Angehörige eines weiteren 
Staates sind (etwa als Kinder binationaler Eltern oder durch Geburt auf dem 
Gebiet eines Staates, dessen Staatsangehörigkeit aufgrund ius soli erworben 
wird)?

27. Wie rechtfertigt es die Bundesregierung im Hinblick auf das Gebot der 
Gleichbehandlung vor dem Gesetz (Artikel 3 GG), dass der Fortbestand der 
deutschen Staatsangehörigkeit bei Personen, die nach § 4 Absatz 3 oder 
§ 40b StAG die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, unter Um-
ständen von ihrem Erfolg in Schule bzw. Ausbildung abhängig gemacht 
wird, während dies bei anderen deutschen Staatsangehörigen nicht der Fall 
ist?

28. Wie rechtfertigt es die Bundesregierung, dass die vorgeschlagene Regelung 
den Wegfall des Optionszwangs von einer bestimmten Aufenthaltsdauer im 
Inland abhängig macht, angesichts dessen, dass Artikel 21 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union jeder Maßnahme entgegensteht, 
die „geeignet ist, die Ausübung der durch den Vertrag garantierten Grund-
freiheiten durch die Unionsangehörigen zu behindern oder weniger attraktiv 
zu machen“ (EuGH, Urteil vom 16. April 2013, Rs. C-202/11, Rn. 20 
m. w. N.)?

Berlin, den 17. April 2014

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion
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